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Satzung des Zweckverbandes kommunale 
Gemeinschaftsarbeit Baunatal/Edermünde 

 
§ 1 

Name und Sitz1 
 

(1) Der Zweckverband trägt den Namen „Zweck-
verband kommunale Gemeinschaftsarbeit Bau-
natal/Edermünde“. 
 

(2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in 
34225 Baunatal, Landkreis Kassel. 
 

(3) Der Zweckverband ist ein Verband im Sinne 
des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 
(GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 618). Er ist eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. 

 
§ 2 

Mitglieder 
 

Mitglieder des Zweckverbandes (Verbands-
gemeinden) sind die Stadt Baunatal (Landkreis 
Kassel) und die Gemeinde Edermünde (Land-
kreis Schwalm-Eder). 

 
§ 3 

Räumlicher Wirkungsbereich2 
 

(1) Das Verbandsgebiet umfasst die in der Anla-
ge zu diesem Paragraphen genannten Flurstücke 
der Verbandsgemeinden Baunatal und Edermün-
de:  
 
Anlagen:  
 Lageplan Stadt Baunatal 
 Grundstücksübersicht: 

Flur-Flurstück-Gemarkung-Größe 
 Lageplan Gemeinde Edermünde 
 Grundstücksübersicht: 

Flur-Flurstück-Gemarkung-Größe 
 
Die Anlagen sind Bestandteil dieser Satzung.  
 
(2) Für den Betrieb eines Bürgerbusses wird das 
Verbandsgebiet wie folgt erweitert um:  
 
 das Gebiet der Gemeinde Edermünde 

 

 das Gebiet der Stadtteile Altenbauna, 
Großenritte und Hertingshausen der Stadt 
Baunatal 

                                                           
1 § 1 in der Fassung vom 29.09.2016 (III. Nachtrag) 
2 § 3 in der Fassung vom 22.12.2015 (II. Nachtrag) 

§ 4 
Aufgaben3 

 

(1) Für den räumlichen Wirkungskreis gemäß § 
3 Abs. 1 nimmt der Verband die Bauleitplanung 
nach § 8 ff. BauGB wahr. Die mit den Aufgaben 
verbundenen Befugnisse gehen von den Ver-
bandsmitgliedern auf den Verband über. Der 
Zweckverband ist insoweit ein Planungsverband 
nach § 205 BauGB. 
 

(2) Der Zweckverband hat außerdem folgende 
Aufgaben: 

 

 eine straßenmäßige Ortsumgehung Baunatal-
Hertingshausen zu planen und zu bauen; 

 

 gleichzeitig einen Anschluss des Gewerbe-
gebietes Edermünde-Holzhausen an die BAB-
Anschlussstelle Baunatal-Süd (A 49) mittels 
einer Brücke über die BAB (A 49) zu planen 
und zu bauen; 

 

 gemeinsam Gewerbegebietsflächen im Wirt-
schaftsraum Baunatal-Hertingshausen und 
Edermünde-Holzhausen zu entwickeln und zu 
vermarkten; 

 

 den Betrieb von Bürgerbussen zu organi-
sieren und durchzuführen; 

 

 weitere kommunale Gemeinschaftsprojekte, 
z. B. zur Verbesserung der Radwegeinfra-
struktur, zur Förderung des Kultur- und Tou-
rismusbereiches, Maßnahmen des Natur- und 
Umweltschutzes, zu entwickeln. 

 

(3) Mit der Umsetzung der in Absatz 2 genannten 
ersten beiden Aufgaben müssen der Verkehrs-
knotenpunkt Großenritter Straße/Frankfurter Str./ 
Grifter Straße in Baunatal-Hertingshausen und 
der Durchgangsverkehr auf der Kreisstraße 22 
(Großenritter Str./Grifter Str.) in Baunatal-
Hertingshausen gegenüber dem jetzigen Ver-
kehrsaufkommen wesentlich entlastet werden. 
 

(4) Soweit es zur Erfüllung der in Absatz 2 und 3 
genannten Aufgaben oder zur Sicherung der zur 
Aufgabenerfüllung benötigten Grundstücks-
flächen erforderlich ist, realisiert der Zweck-
verband insbesondere 
 

 die Schaffung des Baurechtes und 
 

 die Planung, den Bau und/oder die Durchfüh-
rung der Maßnahmen. 
 

                                                           
3 § 4 in der Fassung vom 22.12.2015 (II. Nachtrag) 
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(5) Zur Durchführung seiner Aufgaben ist der 
Zweckverband berechtigt, im Sinne des KGG die 
den Verbandsmitgliedern gehörenden Grund-
stücke zu betreten, soweit dies für die Durchfüh-
rung der Aufgaben erforderlich ist. 
 

Die Verbandsmitglieder stellen die zur Durch-
führung der Aufgaben erforderlichen Grund-
stücke und die Einrichtungen/Anlagen nach 
Maßgabe gesondert abzuschließender Verträge 
dem Zweckverband zur Verfügung. 

 
§ 5 

Organe 
 

(1) Der Zweckverband verwaltet sich unter eige-
ner Verantwortung durch seine Organe. 
 

(2) Die Organe des Zweckverbandes sind: 
 

 die Verbandsversammlung und 
 

 der Verbandsvorstand 
 

§ 6 
Verbandsversammlung4 

 

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus vier-
zehn Vertretern/Vertreterinnen der Verbands-
mitglieder (Verbandsvertretern/-vertreterinnen), 
und zwar aus 
 

 sieben Verbandsvertretern/-vertreterinnen der 
Stadt Baunatal und 

 

 sieben Verbandsvertretern/-vertreterinnen der 
Gemeinde Edermünde. 

 

Sie werden erstmalig zur Gründung des Zweck-
verbandes von der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Baunatal und der Gemeindever-
tretung der Gemeinde Edermünde jeweils aus 
deren Mitte und nachfolgend zu Beginn der 
Wahlzeit der jeweiligen kommunalen Vertre-
tungsgremien durch diese für die Dauer ihrer 
Wahlzeit gewählt. 
 

Gleichzeitig ist für jede/n Verbandsvertreter/ 
-vertreterin ein/e Stellvertreter/in zu wählen, 
der/die im Verhinderungsfall des/der Verbands-
vertreters/-vertreterin dessen/deren Aufgaben 
wahrnimmt. 
 

(2) Die Verbandsvertreter/-vertreterinnen erhal-
ten für jede Sitzung Ersatz ihrer Auslagen. Der 
Auslagenersatz kann durch Beschluss der Ver-
bandsversammlung pauschaliert werden. 
 

§ 7 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

 

(1) Die Verwaltung des Zweckverbandes wird 
durch den Willen der Mitglieder bestimmt. Diese 

                                                           
4 § 6 in der Fassung vom 29.09.2016 (III. Nachtrag) 

üben ihre Rechte in der Verbandsversammlung 
aus. 
 

(2) Die Verbandsversammlung hat die ihr nach 
dem KGG und dieser Satzung zugewiesenen 
Aufgaben. Hierzu gehören insbesondere: 
 

 Wahl und Abberufung des/der Vorsitzenden 
der Verbandsversammlung und des/der Stell-
vertreters/Stellvertreterin, 
 

 Wahl von je einem Vorstandsmitglied aus dem 
Magistrat der Stadt Baunatal bzw. aus dem 
Gemeindevorstand der Gemeinde Edermün-
de, 
 

 Beschlussfassung über die Änderung der 
Satzung, der Pläne oder der Aufgaben sowie 
über die Grundsätze der Geschäftspolitik, 
 

 Beschlussfassung über die Umgestaltung und 
die vorzeitige Auflösung des Zweckver-
bandes, 
 

 Festsetzung des Haushaltsplanes sowie von 
Nachtragshaushaltsplänen, 
 

 Entlastung des Verbandsvorstandes, 
 

 Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwi-
schen Verbandsvorstandsmitgliedern und 
dem Zweckverband, 
 

 Beschluss über die Aufnahme neuer Ver-
bandsmitglieder und die Auseinandersetzung 
beim Ausscheiden von Verbandsmitgliedern, 
 

 Entscheidung über die Aufnahme von Kredi-
ten und die Übernahme von Bürgschaften und 
Gewährverträgen, 
 

 Die Verbandsversammlung entscheidet über 
alle wichtigen Angelegenheiten. 

 
§ 8 

Sitzungen der Verbandsversammlung 
 

(1) Der/die Vorsitzende der Verbandsver-
sammlung beruft die Verbandsversammlung 
schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung ein. 
Jeder/jede Verbandsvertreter/-vertreterin hat das 
Recht, Anträge zur Beschlussfassung zu stellen. 
 

(2) Die Verbandsversammlung muss mindes-
tens einmal im Jahr einberufen werden. 
 

(3) Die Verbandsversammlung muss ohne Ver-
zug einberufen werden, wenn Verbandsvertre-
ter/-vertreterinnen, deren Stimmen zusammen 
mehr als die Hälfte aller Stimmen erreichen oder 
wenn die Aufsichtsbehörde die Einberufung un-
ter Angabe des Zweckes und der Gründe ver-
langen. 
 

(4) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so 
kann die Aufsichtsbehörde die Verbandsver-
sammlung unter Festsetzung der Tagesordnung 
einberufen. 
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(5) Die Einberufung der Verbandsversammlung 
muss mit einer Frist von mindestens zwei Wo-
chen erfolgen. In dringenden Fällen bedarf es 
einer Frist von einem Tag. In der Ladung ist da-
rauf hinzuweisen. 
 

(6) Über den Gegenstand, dessen Verhandlung 
nicht ordnungsgemäß mindestens zwei Wochen 
vor dem Tage der Sitzung angekündigt ist, kön-
nen Beschlüsse nur gefasst werden, wenn drei 
Viertel der Stimmen vertreten sind und der Auf-
nahme des Gegenstandes in die Tagesordnung 
zustimmen. 
 

(7) Am Erscheinen verhinderte Verbands-
vertreter/-vertreterinnen teilen dies unverzüglich 
dem/der Vorsitzenden der Verbandsver-
sammlung und ihrem/ihrer Vertreter/Vertreterin 
mit, dem sie auch die Einladung und die Sit-
zungsunterlagen zu übergeben haben. 
 

(8) Der/die Vorsitzende der Verbandsversamm-
lung lädt die Aufsichtsbehörden und die tech-
nischen Fachbehörden ein. 
 

§ 9 
Beschlussfassung in der Verbandsversamm-

lung 
 

(1) In der Verbandsversammlung hat jeder/jede 
Verbandsvertreter/-vertreterin eine Stimme. Die 
Anzahl der Verbandsvertreter/-vertreterinnen 
ergibt sich aus § 6 dieser Satzung. 
 

(2) Die Verbandsversammlung ist beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der Verbands-
vertreter/-vertreterinnen der Verbandsversamm-
lung anwesend sind. Ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der anwesenden Verbandsvertreter/-
vertreterinnen ist sie beschlussfähig, wenn we-
gen der gleichen Sache unter Hinweis auf diese 
Bestimmung zum zweiten Male geladen ist. 
 

(3) Die Verbandsversammlung bildet ihren Wil-
len durch Mehrheitsbeschluss. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung. 
 

(4) Einer Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen 
aller Verbandsvertreter/-vertreterinnen bedürfen: 
 

 der Beschluss über die Auflösung oder Um-
gestaltung des Zweckverbandes. 

 

(5) Die Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen 
und von dem/der Vorsitzenden der Verbands-
versammlung und dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden der Verbandsversammlung zu 
unterzeichnen. 
 

§ 10 
Verbandsvorstand5 

 

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus  

                                                           
5 § 10 in der Fassung vom 29.09.2016 (III. Nachtrag) 

 dem/der Bürgermeister/in der Stadt Baunatal 
als dem/der Vorsitzenden des Verbands-
vorstandes kraft Amtes und 
 

 dem/der Bürgermeister/in der Gemeinde 
Edermünde als dem/der stellvertretenden 
Vorsitzenden des Verbandsvorstandes kraft 
Amtes sowie 
 

 aus zwei weiteren Vorstandsmitgliedern, 
wovon je einer/eine dem Magistrat der Stadt 
Baunatal und dem Gemeindevorstand der 
Gemeinde Edermünde angehört. 
 

Diese beiden Vorstandsmitglieder werden 
für die Wahlzeit der Verbandsversammlung 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
durch die Verbandsversammlung gewählt. 
Diese beiden Vorstandsmitglieder führen 
nach Ablauf ihrer Amtszeit ihre Amts-
geschäfte bis zum Amtsantritt der neu ge-
wählten Mitglieder weiter.  
 

Jedes Mitglied des Verbandsvorstands hat eine 
Stimme. 

 

Das Amt von Vorstandsmitgliedern, die zur Zeit 
ihrer Wahl ein Amt oder Mandat bei dem Ver-
bandsmitglied ausüben, endet mit dem Verlust 
des Amtes oder des Mandats. 

 

(2) Im Verhinderungsfalle der Verbandsvor-
standsmitglieder tritt an deren Stelle der/die je-
weilige persönliche Vertreter/Vertreterin des /der 
Bürgermeisters/in oder ein Mitglied des Magist-
rats der Stadt Baunatal bzw. des Gemeindevor-
standes der Gemeinde Edermünde. 

 

(3) Die Verbandsvorstandsmitglieder sind ehren-
amtlich tätig. Sie erhalten für jede Sitzung Ersatz 
ihrer Auslagen. Der Auslagenersatz kann durch 
Beschluss der Verbandsversammlung pauscha-
liert werden. 
 

§ 11 
Aufgaben des Verbandsvorstandes 

 
Der Verbandsvorstand hat die ihm nach dem 
KGG und dieser Satzung zugewiesenen Aufga-
ben auszuführen. Ihm obliegen alle Geschäfte, 
zu denen nicht durch Gesetz oder durch diese 
Satzung die Verbandsversammlung berufen ist. 
Insbesondere hat er: 

 

 Beschlüsse der Verbandsversammlung durch-
zuführen, 

 

 alle Vorlagen vorzubereiten, über welche die 
Verbandsversammlung zu beschließen hat, 

 

 den Haushaltsplan und seine Nachträge auf-
zustellen, 

 

 den Entwurf der Haushaltssatzung und ihrer 
Nachträge festzustellen, 
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 den Jahresabschluss aufzustellen und der 
Verbandsversammlung mit dem Prüfbericht 
vorzulegen, 

 

 Änderungen und Ergänzungen der Satzung 
vorzubereiten. 

 

 Bestellung des/der Geschäftsführers/in 
 

§ 12 
Sitzungen des Verbandsvorstandes 

 

(1) Der/die Vorsitzende der Verbandsvorstandes 
lädt die Verbandsvorstandsmitglieder mit min-
destens einwöchiger Frist zu den Sitzungen und 
teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen 
bedarf es keiner Frist. In der Ladung ist der 
Grund der Dringlichkeit anzugeben. Wer am 
Erscheinen verhindert ist, teilt dies unverzüglich 
dem/der Vorsitzenden des Verbandsvorstandes 
und seinem/seiner eigenen Stellvertreter/ 
Stellvertreterin mit. 
 

(2) Im Jahr ist mindestens eine Sitzung zu hal-
ten. 
 

§ 13 
Beschlussfassung im Verbandsvorstand 

 

(1) Die vom Verbandsvorstand erzielten Be-
schlüsse sind gültig, wenn sie mindestens von 
drei Verbandsvorstandsmitgliedern gefasst wor-
den sind. 
 

(2) Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens drei Verbandsvorstands-
mitglieder anwesend und alle rechtzeitig geladen 
sind. Ohne Rücksicht auf Form und Frist der 
Ladung ist er beschlussfähig, wenn alle Ver-
bandsvorstandsmitglieder anwesend sind und 
die Beschlussfähigkeit einstimmig aner-kennen. 
 

(3) Auf schriftlichem Wege erzielte Beschlüsse 
sind gültig, wenn sie einstimmig von allen Ver-
bandsvorstandsmitgliedern gefasst sind. 
 

(4) Über die Beschlüsse ist ein Protokoll zu füh-
ren, das von dem/der Vorsitzenden des Ver-
bandsvorstandes und einem weiteren Ver-
bandsvorstandsmitglied zu unterschreiben ist. 
 

§ 14 
Geschäfte des Vorsitzenden des Verbands-

vorstandes 
 

(1) Der/die Vorsitzende des Verbandsvorstandes 
vertritt den Zweckverband. Ihm/ihr obliegen alle 
Geschäfte des Verbandes, die nicht durch das 
KGG oder diese Satzung der Verbandsver-
sammlung oder dem Verbandsvorstand über-
tragen sind.  
 

Er/sie unterrichtet in angemessenen Zeitab-
ständen die anderen Mitglieder des Verbands-
vorstandes über die Verbandsangelegenheiten. 

Zu den Aufgaben des/der Vorsitzenden des 
Verbandsvorstandes gehören insbesondere: 
 

 die gerichtliche und außergerichtliche Vertre-
tung des Zweckverbandes mit der Einschrän-
kung des Absatzes 2, 

 

 die Vorbereitung der Beschlüsse des Ver-
bandsvorstandes, 

 

 die Aufsicht über die Verbandsarbeiten, 
 

 die Ausschreibung und Einziehung der Ve-
rbandsumlage, 

 

 die Anordnung von Einnahmen und Aus-
gaben, 

 

 die Prüfung der Kassenverwaltung. 
 

Der/die Vorsitzende des Verbandsvorstandes 
kann sich zur Durchführung der ihm/ihr oblie-
genden Aufgaben des/der im § 15 genannten 
Geschäftsführers/in und Dienstkräfte bedienen. 
 
(2) Erklärungen, durch die der Verband ver-
pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. 
Sie sind nur rechtsverbindlich, wenn sie von 
dem/der Vorsitzenden des Verbandsvorstandes 
und seinem/seiner Stellvertreter/in oder einem 
anderen Verbandsvorstandsmitglied handschrift-
lich unterzeichnet sind. Dies gilt nicht für Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung, die für den 
Verband nicht von erheblicher Bedeutung sind. 

 
§ 15 

Geschäftsführung und Dienstkräfte 
 

(1) Der Zweckverband hat einen/eine Geschäfts-
führer/in. Dieser wird durch den Verbands-
vorstand aus dem Kreis der Beschäftigten der 
Verbandsmitglieder bestellt. Er/sie nimmt die 
Geschäftsführung des Verbandes in dem durch 
den Verbandsvorstand beschlossenen Umfang 
wahr. Der Verbandsvorstand kann hierzu eine 
Geschäftsordnung beschließen. 
 

(2) Der/die Vorsitzende des Verbandsvorstandes 
kann weitere Dienstkräfte aus dem Kreis der 
Beschäftigten der Verbandsgemeinden Edermünde 
und/oder Baunatal im Einvernehmen mit der 
entsendenden Gemeinde/Stadt benennen. Im 
Zuge der Erledigung übertragener Aufgaben ist 
er/sie Dienstvorgesetzter/Dienstvorgesetzte die-
ser Dienstkräfte. 
 

(3) Die Kassengeschäfte führt die Stadtkasse 
Baunatal. 
 



Stand 09/2016  Seite 5  

§ 166,7 
Haushaltswesen 

 

(1) Die Haushaltswirtschaft des Zweck-
verbandes kommunale Gemeinschaftsarbeit 
Baunatal/Edermünde wird gemäß § 92 ff. Hess. 
Gemeindeordnung geführt.  
 

(2) Die Aufgaben der Prüfung werden von der 
Revision des Landkreises Kassel wahrgenom-
men. 
 

(3) Die Haushaltssatzung enthält neben den 
nach diesen Regelungen aufzunehmenden Be-
standteilen die Festsetzung der jährlich zu erhe-
benden Verbandsumlage der Verbands-
gemeinden. 
 

§ 17 
Aufnahme und Tilgung von Krediten 

 

(1) Für die Aufnahme von Krediten gelten die 
Vorschriften der hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) in der jeweils gültigen Fassung. 
 

(2) Der Verbandsvorstand wird ermächtigt, über 
die Umschuldung von Krediten zum Zwecke der 
Zinsanpassung abschließend zu entscheiden. 
 

§ 18 
Überschreitungen des Haushaltsplanes 

 

(1) Für die Leistung von über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben gelten die Bestimmung der 
HGO entsprechend. 
 

(2) Regelungen, in welchen Fällen Ausgaben 
unerheblich bzw. erheblich sind, sind in der 
Haushaltssatzung zu treffen. 

 
§ 19 

Verbandsumlage 
 

(1) Die Verbandsmitglieder haben dem Zweck-
verband die Umlage zu leisten, die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben und seiner Verbindlichkeiten 
und zu einer ordnungsgemäßen Haushaltsfüh-
rung erforderlich sind, soweit diese nicht durch 
sonstige Einnahmen und durch Überschüsse 
aus dem Vorjahr gedeckt sind. Die Umlage wird 
von den Mitgliedern je zu Hälfte getragen. Die in 
den Verwaltungen entstehenden Kosten werden 
nicht verrechnet. 
 

(2) Die Verbandsumlagen sind in vierteljähr-
lichen Raten, jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. fällig. 
 

(3) Über Meinungsverschiedenheiten bei der 
Feststellung der Verbandsumlage entscheidet 
die Aufsichtsbehörde. Die Entscheidung der Auf-
sichtsbehörde ist bindend. 
 

                                                           
6 § 16 in der Fassung vom 22.12.2015 (II. Nachtrag) 
7 § 16 Abs. 2 in der Fassung vom 31.10.2022 (IV. Nachtrag) 

(4) Vor Auflösung des Zweckverbandes aus-
scheidende Verbandsmitglieder, die Veran-
lassung zum Eingehen von finanziellen Ver-
pflichtungen gegeben haben, haben ohne Rück-
sicht auf die Weiterführung ihres Betriebs im 
bisherigen Umfang ihre Umlagepflicht für die 
Kosten solcher Verpflichtungen bis zu deren 
vollständiger Abwicklung weiter zu erfüllen und 
haften ferner in diesem Rahmen für gegen den 
Zweckverband bestehende Ansprüche. 
 

§ 20 
Veranlagungsverfahren 

 

(1) Der/die Vorsitzende des Verbandsvorstandes 
veranlagt die Verbandsmitglieder jährlich ent-
sprechend den Bestimmungen des § 19 und den 
Beschlüssen der Verbandsversammlung durch 
einen schriftlichen Veranlagungsbescheid mit 
Rechtsbehelfsbelehrung zu den Umlagen. 
 

(2) Gegen Verwaltungsakte des Zweckver-
bandes sind die nach den landesrechtlichen 
Vorschriften zulässigen Rechtsbehelfe gegeben. 
 

§ 21 
Leistungsklage 

 

Die auf dem KGG oder dieser Satzung beruhen-
den Forderungen des Verbandes können im 
Wege der öffentlich-rechtlichen Leistungsklage 
erhoben werden. 
 

§ 22 
Bekanntmachungen, Ortsrecht 

 

(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen des 
Zweckverbandes erfolgen in den „Baunataler 
Nachrichten“ und dem „Chattengau Kurier“. 
 

(2) Das in den Verbandsgemeinden bestehende 
Ortsrecht bleibt durch diese Satzung unberührt. 
Die Verbandsmitglieder haben den Zweck-
verband rechtzeitig über beabsichtigte Ände-
rungen des Ortsrechtes zu informieren, soweit 
die Verbandsgeschäfte davon betroffen sind. 

 

§ 23 
Änderung der Satzung8 

 

(1) Die Satzung kann auf Beschluss der Ver-
bandsversammlung geändert oder ergänzt wer-
den. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der in der Verbandsversammlung 
vertretenen Stimmen. 
 

(2) Der Beitritt und das Ausscheiden von Ver-
bandsmitgliedern, die Änderung der Verbands-
aufgaben sowie die Auflösung des Zweckver-
bandes und die Kündigung aus wichtigem Grund 

                                                           
8 § 23 in der Fassung vom 29.09.2016 (III. Nachtrag) 
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bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de. 
 
Genehmigungspflichtige Änderungen der Sat-
zung sind mit dem Genehmigungsvermerk der 
Aufsichtsbehörde bekannt zu machen. Sonstige 
Änderungen der Satzung sind der Aufsichtsbe-
hörde anzuzeigen und ebenfalls zu veröffentli-
chen. Satzungsänderungen treten, sofern kein 
späterer Zeitpunkt festgelegt ist, an dem auf die 
öffentliche Bekanntmachung folgenden Tage in 
Kraft.  
 

§ 24 
Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Ver-
bandssatzung unwirksam sein oder werden, wird 
davon die Gültigkeit der anderen Bestimmungen 
nicht berührt. Die Verbandsgemeinden verpflich-
ten sich, unwirksame Bestimmungen durch sol-
che zu ersetzen, die den beabsichtigten Erfolg 
sicherstellen und dem gewollten Zweck in ge-
setzlich erlaubtem Sinn am nächsten kommen. 
 

§ 259 
Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 

 

(1) Das ausscheidende Verbandsmitglied haftet 
für die bis zu seinem Ausscheiden entstandenen 
Verbindlichkeiten des Zweckverbandes weiter. 
Die Haftung ist begrenzt auf das Verhältnis sei-
ner Verbandsumlage am gesamten Umlageauf-
kommen. 
 
(2) Ein Rechtsanspruch auf Beteiligung am Ver-
bandsvermögen besteht nicht. Die Verbandsver-
sammlung kann jedoch durch Beschluss dem 
ausscheidenden Verbandsmitglied eine Ent-
schädigung gewähren. 
 
 
 
Edermünde/Baunatal, den 20. April 2007 
 
 
Der Gemeindevorstand der Gemeinde  
Edermünde 
 
 
 
gez. Karl-Heinz Färber 
Bürgermeister 
 
 
 
gez. Günter Höhmann 
Erster Beigeordneter 
 
 

                                                           
9 § 25 in der Fassung vom 30.10.2022 (IV. Nachtrag) 

(3) Das ausscheidende Verbandsmitglied hat 
das Recht, die auf seinem Gebiet gelegenen 
Anlagen, Einrichtungen und Grundstücke, die 
der Verband zur Erfüllung seiner verbleibenden 
Aufgaben nicht benötigt, zum Zeitwert zu über-
nehmen. Wird dieser Wert vom ausscheidenden 
Verbandsmitglied nicht anerkannt, ist der Wert 
von einem unabhängigen Sachverständigen 
bindend festzulegen. Soweit der Verband die 
Vermögensgegenstände unentgeltlich erhalten 
hat, sind sie dem ausscheidenden Mitglied un-
entgeltlich zu übertragen, sofern sie der Verband 
zur Übernahme seiner Aufgaben nicht benötigt. 
Etwaige Werterhöhungen sind angemessen zu 
berücksichtigten. Das Weitere wird in einer Aus-
einandersetzungsvereinbarung geregelt. 
 

§ 26 
Auflösung des Zweckverbandes 

 

(1) Nach der vollständigen Erfüllung der in § 4 
genannten Aufgaben einschließlich der vollstän-
digen Abwicklung aller damit zusammenhän-
genden finanziellen Verpflichtungen wird die 
Auflösung des Zweckverbandes durch die Ver-
bandsversammlung entsprechend den Vorschrif-
ten des KGG betrieben. 
 
(2) Das bei der Auflösung des Zweckverbandes 
vorhandene Vermögen einschließlich der Schul-
den wird unter den Verbandsmitgliedern nach 
dem Verhältnis der Finanzierungsanteile gemäß 
§ 19 (1) im Zeitpunkt der Auflösung verteilt, so-
fern keine andere Regelung, die der Zustim-
mung aller Verbandsmitglieder bedarf, getroffen 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 

Der Magistrat der Stadt Baunatal 
 
 
 
gez. Manfred Schaub 
Bürgermeister 
 
 
 
gez. Silke Engler-Kurz 
Erste Stadträtin 
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Lageplan Stadt Baunatal  
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Grundstücksübersicht Stadt Baunatal  
 

Flur Flurstück Gemarkung Größe in m² 

2 6/5 Hertingshausen 9.105 

2 79/2 Hertingshausen 617 

2 27/3 Hertingshausen 41 

2 27/7 Hertingshausen 6.185 

2 15/3 Hertingshausen 9.474 

2 27/11 Hertingshausen 826 

2 27/10 Hertingshausen 4.709 

2 82/36 Hertingshausen 50 

2 27/12 Hertingshausen 613 

2 27/13 Hertingshausen 289 

2 14 Hertingshausen 14.273 

2 82/38 Hertingshausen 9 

2 28/1 Hertingshausen 9.254 

2 75/6 Hertingshausen 971 

3 113 Kirchbauna 4.660 

2 87/27 Hertingshausen 3.124 

2 87/28 Hertingshausen 222 

2 84/34 Hertingshausen 11.286 

2 27/14 Hertingshausen 544 

2 27/15 Hertingshausen 3.928 

2 144/31 Hertingshausen 2 

2 81/1 Hertingshausen 843 

2 78 Hertingshausen 425 

2 7 Hertingshausen 22.865 

2 5/5 Hertingshausen 55 

2 5/3 Hertingshausen 5.500 

2 5/4 Hertingshausen 5.687 

2 80/1 Hertingshausen 979 

2 82/41 Hertingshausen 1 

2 84/32 Hertingshausen 445 

2 84/31 Hertingshausen 205 

2 6/6 Hertingshausen 260 
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Flur Flurstück Gemarkung Größe in m² 

2 31/7 Hertingshausen 21.276 

2 33/14 Hertingshausen 24.779 

2 87/19 Hertingshausen 800 

2 84/30 Hertingshausen 88 

2 24/27 Hertingshausen 76.340 

2 87/23 Hertingshausen 1.245 

2 87/18 Hertingshausen 34 

2 41/2 Hertingshausen 10.908 

2 79/1 Hertingshausen 5.979 

2 17/6 Hertingshausen 18.159 

2 29/1 Hertingshausen 10.532 

2 32/1 Hertingshausen 38 

2 106/30 Hertingshausen 9.091 

2 105/30 Hertingshausen 4.700 

2 25/22 Hertingshausen 6.000 

2 33/15 Hertingshausen 894 

2 25/5 Hertingshausen 625 

2 31/8 Hertingshausen 2.936 

2 25/11 Hertingshausen 927 

2 25/17 Hertingshausen 4.948 

2 16/3 Hertingshausen 11.605 

2 87/21 Hertingshausen 23 

2 82/40 Hertingshausen 53 

2 82/35 Hertingshausen 12.886 

2 80/6 Hertingshausen 991 

2 82/36 Hertingshausen 50 

2 77/1 Hertingshausen 1.257 

2 76/14 Hertingshausen 1.292 

2 17/5 Hertingshausen 14 

2 82/39 Hertingshausen 18 

2 5/5 Hertingshausen 55 

2 144/31 Hertingshausen 2 
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Lageplan Gemeinde Edermünde  
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Grundstücksübersicht Gemeinde Edermünde 
 

Flur Flurstück   Gemarkung Größe in m² 

2 34 / 3   Grifte 39.095   

2 35 / 3   Grifte 836   

2 36 / 32   Grifte 448   

2 59 / 1   Grifte 341 (davon Teilfläche) 

2 23 / 2   Holzhausen a. Hahn 57   

2 23 / 3   Holzhausen a. Hahn 4.240   

2 23 / 5   Holzhausen a. Hahn 9.781   

2 24 / 32   Holzhausen a. Hahn 10.712   

2 25 / 17   Holzhausen a. Hahn 10.788   

2 26 / 0   Holzhausen a. Hahn 5.358   

2 27 / 0   Holzhausen a. Hahn 13.947   

2 29 / 0   Holzhausen a. Hahn 9.248   

2 30 / 0   Holzhausen a. Hahn 10.895   

2 32 / 1   Holzhausen a. Hahn 4.457   

2 33 / 0   Holzhausen a. Hahn 3.915   

2 34 / 0   Holzhausen a. Hahn 1.983   

2 35 / 0   Holzhausen a. Hahn 1.948   

2 37 / 1   Holzhausen a. Hahn 1.182   

2 38 / 0   Holzhausen a. Hahn 1.762   

2 40 / 2   Holzhausen a. Hahn 13.176   

2 40 / 3   Holzhausen a. Hahn 570   

2 41 / 1   Holzhausen a. Hahn 10.453   

2 42 / 2   Holzhausen a. Hahn 2.178   

2 42 / 7   Holzhausen a. Hahn 21.892   

2 42 / 8   Holzhausen a. Hahn 72.122   

2 45 / 2   Holzhausen a. Hahn 3.498   

2 45 / 4   Holzhausen a. Hahn 4.051   

2 47 / 6   Holzhausen a. Hahn 1.680   

2 47 / 7   Holzhausen a. Hahn 3.405   

2 47 / 8   Holzhausen a. Hahn 4   

2 47 / 11   Holzhausen a. Hahn 912   

2 47 / 13   Holzhausen a. Hahn 319   

2 47 / 14   Holzhausen a. Hahn 3.949   

2 50 / 5   Holzhausen a. Hahn 5.502   

2 50 / 6   Holzhausen a. Hahn 628   

2 53 / 1   Holzhausen a. Hahn 5   

2 53 / 2   Holzhausen a. Hahn 30.773   

2 54 / 0   Holzhausen a. Hahn 502   

2 55 / 0   Holzhausen a. Hahn 503   

2 56 / 0   Holzhausen a. Hahn 521   

2 57 / 0   Holzhausen a. Hahn 539   
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Flur Flurstück   Gemarkung Größe in m² 

2 58 / 0   Holzhausen a. Hahn 557   

2 59 / 0   Holzhausen a. Hahn 575   

2 60 / 0   Holzhausen a. Hahn 617   

2 61 / 0   Holzhausen a. Hahn 625   

2 62 / 0   Holzhausen a. Hahn 625   

2 63 / 0   Holzhausen a. Hahn 517   

2 64 / 1   Holzhausen a. Hahn 1.037   

2 65 / 1   Holzhausen a. Hahn 1.313   

2 65 / 3   Holzhausen a. Hahn 1.855   

2 66 / 1   Holzhausen a. Hahn 4.341   

2 68 / 1   Holzhausen a. Hahn 5.619   

2 70 / 0   Holzhausen a. Hahn 13.484   

2 174 / 2   Holzhausen a. Hahn 701   

2 174 / 3   Holzhausen a. Hahn 29   

2 174 / 4   Holzhausen a. Hahn 140   

2 175 / 3   Holzhausen a. Hahn 1.184   

2 176 / 1   Holzhausen a. Hahn 1.543   

2 176 / 2   Holzhausen a. Hahn 107   

2 177 / 12   Holzhausen a. Hahn 1.203   

2 177 / 13   Holzhausen a. Hahn 4.794 (davon Teilfläche) 

2 179 / 0   Holzhausen a. Hahn 1.420   

2 180 / 0   Holzhausen a. Hahn 1.550   

2 185 / 6   Holzhausen a. Hahn 5.919 (davon Teilfläche) 

2 187 / 1   Holzhausen a. Hahn 184   

2 187 / 5   Holzhausen a. Hahn 1.340   

2 187 / 6   Holzhausen a. Hahn 13   

2 187 / 7   Holzhausen a. Hahn 26   

2 187 / 8   Holzhausen a. Hahn 1.104   

2 187 / 9   Holzhausen a. Hahn 4.418   

2 187 / 11   Holzhausen a. Hahn 1.173   

2 187 / 13   Holzhausen a. Hahn 801   

2 188 / 0   Holzhausen a. Hahn 1.368   

2 189 / 0   Holzhausen a. Hahn 1.498   

2 190 / 0   Holzhausen a. Hahn 2.257 (davon Teilfläche) 

2 280 / 3   Holzhausen a. Hahn 29   

2 280 / 4   Holzhausen a. Hahn 4.756   

2 281 / 1   Holzhausen a. Hahn 77   

2 281 / 3   Holzhausen a. Hahn 13.798   

2 281 / 6   Holzhausen a. Hahn 79   

2 283 / 1   Holzhausen a. Hahn 4   

2 283 / 2   Holzhausen a. Hahn 405   

2 283 / 3   Holzhausen a. Hahn 2.946   
 


